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2037 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXVII. GP 

 

Bericht 
des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie 

über die Regierungsvorlage (2030 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Berufsausbildungsgesetz und das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz geändert werden  

Mit dem vorgeschlagenen Gesetzentwurf soll die eine duale Berufsausbildung nach dem 
Berufsausbildungsgesetz zum Erwerb eines Abschlusses zur Pflegeassistenz oder zur Pflegefachassistenz 
nach Erfüllung der Schulpflicht ermöglicht werden. Damit werden ergänzend zu den bestehenden 
Ausbildungsmöglichkeiten neue Optionen geschaffen. 
In der Schweiz wurde bereits im Jahr 2003 eine duale Ausbildung im Gesundheitswesen (Fachmann / 
Fachfrau Gesundheit) eingeführt, die zahlenmäßig an dritter Stelle sowohl der Lehrausbildungen als auch 
bei den Abschlüssen liegt (vgl. Merçay/Grünig/Dolder, Gesundheitspersonal in der Schweiz – Nationaler 
Versorgungsbericht 2021, Obsan Bericht 03/2021). Mit der dualen Ausbildung als neue Form der 
beruflichen Erstausbildung der Sekundarstufe II sollen neue Perspektiven für interessierte Jugendliche 
und junge Erwachsene mit durchlässigen Bildungspfaden bis hin zum gehobenen Dienst der Gesundheits- 
und Krankenpflege geschaffen werden.  
Im Hinblick auf die Anforderungen an den Berufsschulunterricht für die Lehrberufe in den 
Pflegeassistenzberufen, insbesondere die Unterrichtserteilung nach den Standards der 
Pflegeassistenzberufe Ausbildungsverordnung – PA-PFA-AV, BGBl. II Nr. 301/2016, sollen weiters das 
Schulorganisationsgesetz und das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz im Rahmen eines gesonderten 
Gesetzgebungsverfahrens angepasst werden. 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 10. Mai 2023 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer der 
Berichterstatterin Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, BSc die Abgeordneten Dr. Christoph 
Matznetter, Mag. Christian Ragger, Bedrana Ribo, MA, Mag. Julia Seidl sowie der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit Mag. Dr. Martin Kocher. 
 
Bei der Abstimmung wurde der in der Regierungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf mit Stimmenmehrheit 
(dafür: V, F, G, dagegen: S, N) beschlossen. 
 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie somit den 
Antrag, der Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf (2030 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 2023 05 10 

 Eva-Maria Himmelbauer, BSc Peter Haubner 
 Berichterstattung Obmann 
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